
Zeitschrift: Gewerkschaftliche Rundschau : Vierteljahresschrift des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Herausgeber: Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Band: 59 (1967)

Heft: 11

Buchbesprechung: Buchbesprechungen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 24.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Buchbesprechungen

können. In diesem Falle stellt sich der Ve''^rr^eT"cShaftspraktiker wird über
Gewerkschaftspolitik» herauszuarbeiten Jeder Gm»g AU.
diese Absicht etwas stutzig werden,^^^S^ Land zu Land
tag von so unterschiedlichen Voraussetzungen^gepragt, emma

Geschichte) und dann noch von Brauche zuJJranche, umnur diese *««
Laie zu nennen Dem Verfasser is« emjpww.£«*«*£ SpmlTsoph (Domi-ÄÄSÄ^ verschiedene Vc,

SalÄ^schaft herauskristallisieren. Der dritte leü uöer.«»»""rammbestimmungen ver-

sogenannte «Nommaldetinition der i^ewerKscudit Definitionen ver-
da! warum Frankreich fehlt dagegen die ?*™SStaM"t3 Zei-
treten ist, neben derjenigen des Schweizensehen GeweAschatt^unües^

gesellschaft». Diese Formulierung, die ausführlich ^fX VeXstr abeTvon einer

der gewerkschaftlichen Wirtschafts- und Sozialpolitik» ™^'^gk Stellung
den Problemen der gewerkschaftlichen Lohnpolitik m»^^4^^^ der
zu nehmen, sowie den Problemen dei• Vermogensbidüng der ™£to™^Xden
Mitbestimmung nachzugehen, um daraus ^Ji^^S^eigca.
oder hineinzulegen. Gerade am Beispiel der ^AcB1^^^?^J*Mar^ind
artig, daß der Verfasser dieses Postulat «^tespse^^ a^cgg^M«« u

den revisionistischen Sozialismus zurückführt (mit einem Eskurs über die In
fremdung des Menschen) und diese Frage offenbar als ^^^^J^ in
sehen Sozialismus festlegen möchte. Es ist nur schade, ^^XchTsozialethik
den gegenwärtigen Bemühungen um eine evangelische, ^^ThSS» d« Autor
deutliche Ansätze im Sinne einer Mitbestimmung vorhanden sind. Härterer Auto^
gar diese Frage in einem der andern Länder <^^^J^ÄS?NaSr
seine Wurzeln hin untersucht, dann waren sie dort scher nicht mm theoretische
gewesen. Diese Bemerkung möchte nur darauf hinweisen daß die ^e^iscne
Herausarbeitung sozialethischer Normen für die Gewerkschaften aus tog"^
Verfassers als sehr fragwürdig erscheinen muß. Wenn nach^^^^^men der Gewerkschaften gefragt wird, müßte natürlich auch^so^P"££T
Gegenseite sich gleichen Normen unterstellen. Davon wird aber mchts gesagt.
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Einen wesentlichen und wohl wertvollsten Teil des Buches nimmt die
Bibliographie über die Gewerkschaften ein, rund 100 Seiten, der ein nützliches Personen-

und Sachregister angefügt ist. Diese Bibliographie ist wahrscheinlich aufzufassen
als ein Beitrag zu der von Prof. A.-F.Utz herausgegebenen Bibliographie der Sozialethik.

In ihrem Umfang zeugt diese Zusammenstellung von anerkennenswertem
Fleiß. Es werden Titel über geschichtliche Werke aus der Gewerkschaftsbewegung
Englands, Amerikas, Frankreichs und Deutschlands aufgeführt und anschließend
Publikationen zur Theorie und Politik der Gewerkschaften. Eine straffere Gliederung

dieses letzten Abschnittes nach Ländern hätte wohl manche Doppelanführung
verhindern können und wäre im Blick auf den stark national betonten Akzent der
Gewerkschaftsarbeit logischer gewesen.

Ein Abschnitt über «Internationale Gewerkschaftsfragen» wäre wohl am Platze

gewesen. Die im Abschnitt «Theorie» eingestreuten paar schweizerischen
Publikationen hätten entweder weggelassen oder vollständiger angeführt werden müssen.
So ergibt sich für unser Land ein verzerrtes Bild. Es ist im Gesamtzusammenhang
des Werkes wohl kein Zufall, wenn in der Bibliographie die Publikationen der christlichen

Gewerkschaften einen verhältnismäßig breiten Raum einnehmen. Es ist
übrigens etwas bemühend festzustellen, daß der Autor die mitbeteiligten Personen
und Stellen zur Erstellung der Bibliographie mit keinem Wort erwähnt.

Als Ganzes kann das vorliegende Werk als ein theoretischer Versuch gewertet
werden, gewisse Zusammenhänge etwas aufzuhellen, doch bleibt es in der
Durchführung ein Torso, das dem Praktiker wenig weiter hilft. Ke.

Dr. G. Vasella: Die Familienzulagenordnung der EWG-Staaten, Großbritanniens,
Österreichs und der Schweiz. Bericht des Eidgenössischen Departementes des

Innern für die 9. Tagung europäischer Minister für Familienfragen, Genf 1967.

115 Seiten, Preis Fr. 3.20. Zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und
Materialzentrale, 3003 Bern.

Das Eidgenössische Departement des Innern legt einen ausführlichen, äußerst
instruktiven Bericht über die Familienzulagenordnung der EWG-Staaten,
Großbritanniens, Österreichs und der Schweiz, verfaßt von Dr. G. Vasella, Sektionschef
im Bundesamt für Sozialversicherung, vor. Der Bericht vermittelt einen Überblick
über die Familienzulagenordnungen der neun in der Ministerkonferenz für Familienfragen

vertretenen Länder, nach dem Stand der Rechtsvorschriften am 1. Januar
1967. Neben den vielen Text- und Anhangstabellen behandelt der Bericht auch die

Motive, die zur Einführung und verschiedenartigen Gestaltung der Familienzulagen
und -beihilfen geführt haben und gibt meist auch die Beurteilung der jeweilen
geltenden Ordnung durch die Behörden und Ämter der Länder wieder. Bundesrat
H.P.Tschudi spricht im Vorwort die Hoffnung aus, daß der Bericht den Vergleich
der Familienzulagenordnung in den neun Ländern erleichtere und so zu ihrem
besseren Verständnis beitrage. Diese Hoffnung wird der Bericht ohne Zweifel
erfüllen. Er gibt eine Fülle von Zahlen und Daten und stellt wahrscheinlich in
unserem Lande die erste derart umfassende Materialsammlung dar. Er kann bei

Verhandlungen über Familienzulagen in den Gesamtarbeitsverträgen und bei der
Revision oder Neuschaffung kantonaler Familienzulagengesetze sicher von großem
Nutzen sein.

G.B.
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